
Anmerkungen zu den Libri Memoriales 421

griechischen Buchstaben mit so sicherer Vertrautheit und zugleich so 
nachlässiger Selbstverständlichkeit aufs Pergament setzen können.

Auf p. 63 desselben Buchs stehen vierzehn Namen, die anscheinend 
den mährischen Fürsten Zwentibold/Swatopluk und seinen Anhang 
meinen. Hansmartin Schwarzmaier hat von ihnen behauptet, sie seien 
von „keiner Reichenauer Hand“ geschrieben worden18, aber es ist 
nicht recht zu sehen, wie sich das beweisen ließe. Etwas ungewöhnlich 
sind das runde d und das N, das als Minuskel verwendet wird, doch 
kommen beide Buchstabenformen auch sonst gelegentlich auf der 
Reichenau vor, in dem genannten Codex z. B. auf p. 53 (C3: Salomon).
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b. Ein Eintrag aus der Kirchenprovinz Besançon im Reichenauer 
V erbrüderungsbuch

Während wir hier m. E. keinen Anlaß oder wenigstens nicht genug 
ausreichende Indizien haben, um den reichenauischen Charakter der 
Schrift zu bezweifeln, fällt auf derselben Seite 63 in der Spalte B eine 
Gruppe von sieben Namen wegen ihrer Andersartigkeit sofort in die 
Augen. An der Spitze stehen drei Bischöfe: Stephanus, Amaluuinus, 
Dauid. Zwei davon lassen sich leicht identifizieren, nämlich Erzbischof 
Amalwin von Besançon (843 - ca. 870) und Bischof David von Lausan­
ne (827-850). Der dritte (bzw., wenn man die Reihenfolge berücksich­
tigt, der erste) dürfte Bischof Stephan (I. oder II.) von Belley, ein 
weiterer Suffragan von Besançon, sein und nicht, wie man gemeint hat, 
ein Bischof von Cahors19. Der Eintrag wurde also um die Mitte des 
9. Jahrhunderts gemacht. Der Duktus ist außerordentlich weich, die 
Buchstaben sind rundlich; auch der Kürzungsstrich ist lang und weich 
dahingezogen. Der Schreiber kam vermutlich aus dem hochburgundi­


